
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung
der Wagenfelder Märkte (Ätlarlrtgebührensatzung)

Aufgrund der $$ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (].IGO) in Verbindung mit den

S$ i, 2 und 5 des Nedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (I[KAG) hat der Rat der Gemeinde
Wagenfeld in seiner Sitzung am 19.09.2001 folgendeMarktgebriLtrensatzungbeschlossen:

A 1

Gebührenpflicht

(1) Für die Benutzung des Wagenfelder Großmarhes und seiner Einrichtungen sowie firr sonstige
Leistungen werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.

(2) Die Gebührenpflicht beginnt mit der Zusage des Platzes, Standes oder Raumes.
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Gebührenschulder

Gebührenschuldner ist derjenige, der die Einrichtungen des Markles benutzt oder benutzen lijßt. Wenn
jemand die Einrichtungen durch einen anderen fi.ir seine oder eines anderen Rechnung benutzen läßt, so
haften beide als Gesamtschuldner.
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Gebührenrechnung

(t) die Gebühren werden als Gesamtgebühren erhoben. l

(2) Fur die Berechnung ist nach Maßgabe der $$ 4,5,6 und I dieser Satzung der Flächeninhalt der
Stände, Plätze und Räume maßgebend. Restflächen von weniger als 1 qm werden auf volle

Quadratmeter aufgerundet.

(3) Nur teilweise Benutzung der Markteinrichtung begilndet keine Anspruch auf Ermäßigung oder
Rückzatrlung de Gebühren.

(4) Wtd ein Platz an einem Tag mehrmals vergeben, wird jedesmal die volle Gebütr erhoben.

(5) Entstehen der Gemeinde für eine Leishrng, die auf Veranlassung eines Marktbenutzers imRahmen
des Renutzungsverhältnisses vorgenommen wird, besondere Aufuendungen, so sind diese
gesondert zu erheben. Für die Erhebung der Auslagen geiten die Vorschriften über die
Gebührenerhebung entsprechend.
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Standgebühren für den Wagenfelder Großmarkd

O Die Höhe der Gebüh,ren wird nach der Größe der zugewiesenen Fläche (qm) fi-rr das Geschäft

einsctrließu-ch aller Marl<isgn und sonstigen llberbauten festgesetzt. Sie beträgt -fur alle Markttage:

d l)bei reinen Verkaufsständen aller Art 9,00 DlWqm

d 2)wenn zusätzlich Verzehr stattfindet (2.8. Fischwagen) 15,00 Dlwqm

e) bei allen Verzehrständen fterechnet wird die
tatsäctrlich in Anspruch genommene Fläche) 5,00 bis

f I )bei Verlosungen
f 2)b ei AutomatenaussPielungen

g) bei sonstigen Ausspielungen (Schießwagen, Ball-, Dosen-,

Eimer-, Pftil- und Ringwerfeq Fadenzieheq Greifer) 4,50 DIWqm

a) bei Fakgeschäften aller Art

b) Automatik-Skooter

c.l)bei Restaurations- und Schankzelten
c,2)bei Tanzzelten

h) bei Schaugeschäften (einschl. Geisterbahn)

i) bei Wahrsagern und Computerhoroskopen u.a.

j) Mindestgebuhr fur alle Markftage

m. 1) Gewerbeschau pauschal
n) Werbungskosten pro lfd. Meter Frontllänge

bis 31.12.2001

4,00 DIWqm

5,00 DIWqm

1.000,00 Dlvl/Zelt
6.000,00 DllUZelt

50,00 Dlvl/qm
10,00 Dlvl/qm
20,00 DMqm

4,00 DIWqm

4,00 Dlt4/qm

50,00 DM

4.000,00 DM
7,50DM

ab 01.01.2002

2,00 €/qm

2,50 €/qm

500,00 €lZelt
3.000,00 €lZeh

4,50 €/qm
,509qm

12,5t1bis 25,00 flqm
5,00€/qm

10,00 €/qm

2,25 €lqm

2,00flqm

2,00 €/qm

25,00 €

10,00 €/Gerät
k) Standgebütf fur al]e außerhah des Geschäftes aufgestellten

spiel--und warenautomaten 20,00 DN4/Gerät

l) Standgebülu firr alle Wohnwagen, PKWs u.a. Geschäfts-
Fahrzeuge, soweit sie aufMarktflächen tt.n.nr. 

Fahrzeug 20,00 DM
2'Fabrzeug 50,00 DM

1 l"F*"g.e0,00DM
4'Fafuzeug 140'00 DM

li#lllä3?3,333M

10,00 €
25,00 €
45,00 €
70,00 €

100,00 €
135,00 €

2.000,00 €
3,15 €
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Stand geb ühren fü r d en Wagenfeld er Frühj ahrsmarlrt

(l) Die Höhe der fübühen wird nach der Größe der zugewiesenenFläche (qm) für das Geschäft
einsctrließlich aller Markisen und sonstigen Überbauten festgesetzt. Sie beträgt fi.ir alle Marknage:

bis 31 12 2001

a) bei Fahrgeschäften aller Art 2,00 DIvOqm

b) Automatik-Skooter 2,00 DlvI/qm

c l)bei Restaurations- und Schankzelten 0,50 DIWqm
c 2)bei Tarzzelten 0,50 DlWqm

d l)bei reinen Verkaußständen aller Art 6,00 DIWqm
d 2)wenn zusätzlich Verzelu stattfindet (2.8. Fischwagen) 10,00 DIWqm

e) bei allen Verzekständen (berechnet wird die
tatsäctrlich in Anspruch genonmene Fläche 25,00 bis 50,00 DIWqm

f.l)bei Verlosungen 9,00 Dlvf/qm
f.2)beiAutomatenausspielungen 18,00 DIWqm

g) bei sonstigen Ausspielungen (Schießwagen, Ball-, Dosen-,

Eimer-, Pfeil- und Ringwerfen, Fadenziehen, Greifer) 4,50 DIWqm

ab 01.01.2002

1,00 €/qm

1,00 €iqm

0,25 €lqm
0,25 flqm

3,00 €/qm
. 5,00 9qrn

l2,ji0 bis 25,00 €/qm
4,50 €/qm
9,00 €,/qm

h) bei Schaugeschäften (einsctrl. Geisterbahn)

i) beiWahrsagern und Computerhoroskopen u.a.

j) Mindestgebühr filr alle Markftage

2,00 DIWqm

2,00 DIvVqm

30,00 DM

2,25 €lqm

1,00 €/qm

1,00 €/qm

15,00 €

10,00 flGerät

0,00 €

1,25€lqn
1,75 €

k) Standgebühr fijr alle außerhalb des Geschäftes aufgestellten
Spiel- und Warenautomaten 20.00 DI\4/Gerät

l) . Standgebühr fur alle Wohnwagen, PKWs u.a. Geschäfts-
Fahrzeuge, soweit sie auf Marktflächen stehen 0,00 DM

m.1) Flächen fi.ir Gewerbeschau pauschal 2,50 DlvVqm
n) Werbungskosten pro lfd Meter Frontllänge 3,50 DM
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Stand geb ühren Oktob erfest, Flohmärlrte un d sonstige Veranstaltun gen

(l) Die Höhe der Gebüluen wird nach der Größe der zugewiesenenFläche (qm) für das Geschäft
einsctrließlich aller Markisen und sonstigen lJberbauten festgesetzt. Sie beträgt firr alle Markftage:

bis 3112.2001

a) bei Fakgeschäften aller Art 2,00 DIWqm

b) Automatik-Skooter 2,00 DlvVqm

c l)bei Restaurations- und Schankzelten 1,00 DlWqm
c 2)beiTarzzelten 1,00 DIWqm

d l)bei reinen Verkaufsständen aller Art 6,00 DIWqm
d 2)wenn zusätzlich VerzehLr stattfindet (2.B. Fischwagen) 10,00 DlWqm

e) bei allen Verzehrstllnden fterechnet wird die tatsächlich
25,00 bis 50,00 DIWqm

9,00 DlvVqm
l8,00DM/qm

2,00DlWqm

2,00 DlvVqm

30,00DM

ab 01.O1:2002

1,00 €./qm

I,25€lqm

0,50 €/qm
0,50 €/qm

.3 ,009qm
5,00 flqm

12,50 bis 25,00 €/qm

4,50 €/qm
9,00 €/qm

2,25€.lqm

1,00 €/qm

1,00 €/qm

15,00 €

10,00 dGerät

0,00 €

0,00 €

g) bei sonstigen Ausspielungen (Schießwageq Ball., Dosen-,
Eimer-, Pfeil- und Ringwerfen, Fadenziehen, Greifer) 4,50 Dlvl/qm

h) bei S chaugeschäft en (einsctrl. GeisterbatLn)

i) bei Wahrsagern und Computerhoroskopen u.a.

j) Mindestgebuhr fur alle Markttage

k) Standgebühr fur alle außerhalb des Geschäiftes aufgestellten
Spiel- und Warenautomaten 20,00 D\4/Gerät

l) Standgebühr firr alle Wohnwagen, PKWs u.a. Geschäfts- 0,00 DM

O,OO DM
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Fälligkeit

Die Standgebüh,ren für den Wagenfelder Großmarkt sind jeweils zum 01. Juni eines jeden Jahres an die

Gemeindekasse Wagenfeldntzallen Liegt zu diesem Termin enZallungseingang bei der
Gemeindekasse nicht vor, erlischt die Platzzusage. Die Gemeinde Wagenfeld ist berech,tigt, in solchen
Fällen den zugesagtenPlatz anderweitig zu vergeben

in Anspruch genommene Fläche)

fl )bei Verlosungen
f. 2)bei Automatenausspielungen

Falrzeuge, soweit sie aufMarktflächen stehen

m Flächen fur Gewerbeschau pauschal
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Gebühren für Wochenmärlrte

1) Für die Benutzung eines Standplatzes auf dem wochenmarkt
wird firr jeden Markttag ein Standgeld erhoben in Höhe von

2) Der Mindestsatz flrr einen Standplatz beträgt

bis 31.12.200t ab 0l 01.2002

0,50 DI\4/qm 0,25 9qm

5,OO DM ?  5 0 €
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Beitreibung

Riickstzindige GebLihren können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden.
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Inkrafttreten

Diese Satzung trifi am Tage nach der Veröffentlichung in Krait Gleichzeitig trift die bisherige
Marktgebührensatzung vom 04.01 . 1 990 außer lkaft.

Wagenfeld, 24.09.2001

ffi


